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L A N D E S F E U E R W E H R V E R B A N D
N I E D E R S A C H S E N  e . V .  

- Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen - 

 

 
 
 

2010/83 - LFV-Bekanntmachung 
 

29. November 2010 
 
 
 
Verteiler : 
 
- Vorsitzende der LFV-Mitgliedsverbände 
- RBM/KBM, die nicht Vors. eines LFV-Mitgliedsverbandes sind 
- LFV-Vorstand 
- Landesgruppen BF / WF 
 
nachrichtlich: 
 
- LR / Bezirkspressewarte 

 
 
 
 
Warnung der Bevölkerung   
hier:  Durchsagen über Hörfunk und Fernsehen 
 
 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
anbei übersenden wir Ihnen einen Auszug aus dem Nds. Ministerialblatt Nr. 43/2010,                    
Seite 1060 ff., ausgegeben am 17.11.2010, Bekanntmachung des MI vom 01.11.2010, mit der          
Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung an interessierte Kameradinnen und Kameraden. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Maik Buchheister 
(LFV-Referent) 
 
 
 
Anlage 

® 



LANDE SFEUERWEHRVERBAND

- Spi tzenverband der  Feuerwehren

NIEDERSACHSEN e.  V.

in  Niedersachsen -

Anlage
zur LFV-Bekanntmachung
Nr. 2010/83

lVarnung der Bevölkerung; Durchsagen über Hörfi.r-nk
und Fernsehen

RdErl. d. MI v. 1. 71..201.0 - B.zt-7467o1L0 -

_ voRIS 21100 _

Bezug: Rd-Eri.  v.7.7.2,009 [Nds. MBl. S. 678)
- vozus 21.100 -

1. Die öffentlich-rechtlichen und die privaten Rundfunkver-
ansta-lter (im Folgenden: Vera:rstalter) sind verpflichtet, amtli-
che Verlautbanlngen auszustrahlen. Diese sollen möglichst
au-f den Teil des Sendebereichs beschrfukt werden, in dem
ihre Beachtuag erforderlich ist.

2. Als amtliche Verlautbarungen kö..en bei eingetretenen
oder drohenden Katashophen oder besonderen Gefaluensitua-
tionen Warnungen und Hinweise an dj.e Bevölkerung sowie
Au-ftufe an Einsatzkräfte und deren Organisationen gesendet
werden.

2.1. Behörden der Gefaluenabwehr haben eine Warnuns der
Bevöikerung zu veta::-lassen, wenn aufgrund bereits einge-
tretener oder drohender Ereignisse Lebens- oder erhebliche
Gesundheitsgefatr besteht oder zu befürchten ist. Die Bevölke-
ru-ng sollte informiert werden, wenn diese Gefalr vorüber ist.
2.2 Hi.lrwelse sollen dazu dienen, die Bevölkerung zu i::-for-
mieren und unangemessene Reaktionen (2. B. Blockade der
Notrufnummern) zu verhindern. Hinweise sollten nur örtlich
begrenzt gesendet werden. Hinweise kön:ren auch von Stra-
ßenverkehrs- r:red Schulbehörden oder den von diesen beauf-
tragten Stellen gegeben werden.

2,3 Au-frufe können von Katashophenschutzbehörden veran-
lasst werden, wenn dies in einem KatastophenfalJ. zur sch:rellen
und umfassenden Alarmierung von Einsatzkräften nareckmä-
ßig ist uld ei-ne andere Alarmi.erung nicht zeitgerecht wtire.

2,4 Die Warm:agen, Hinweise und Aulrufe erfolgen als Durch-
sagen über den Hörfunk; Warmragen rmd Aufrufe auch als
Durchsagen im Fernsehen und/oder als Einblendung von Un-
tertiteh (2. B. mit Hinweisen au-f die Hörfunkdurchsagen) und
auJ der Nordtexttafel 703 (VerkehrsstudioJ.

3. FriLr die Sendung der Durchsagen im Hörfunk kommen in
Betracht:

3.1 NDR 1 Niedersachsen

3.2 NDR 2

3,3 A-otenne Niedersachsen

3.4 Funk & Fernsehen Nordwestdeutschlald (FFN)

3.5 Radio 21

3.6 Bürgerrundfui:ksender

3.7 daneben auch a]le anderen Sender, die in Niedersachsen
zu empfangen si-nd, z. B. Radio Bremen, IvIDR, !\DR, RSH
oder RHII.

4, Fur die Sendung von Durchsagen und die Ehblendung
von Untertiteln im Fernsehen kommen in Betracht:

4.1 NDRFernsehen

4.2 ARD - Das Erste. Die ARD i.st nicht in der Lage, amt1iche
Verlautbarungen nur h einem au-f Niedersachsen oder
Norddeutschla:rd begrenzten Teil,sei:res Sendebereichs
auszustrah-len. Amtliche Verlautbamngen si-nd daher nur
bei entsprechend großflächigen Schadenserelgnissen an
die ARD zu richten.

4.3 RTL Nord Live

4.4 SAT t Norddeutschlaad

4.5 Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Das ZDF ist nicht in
der Lage, amtliche Verlautbarungen nur .i-n eilem auf
Niedersachsen oder Norddeutschland beffenzten Teil

seines Seadebereichs auszustrehlen. Amtliche Verlautba-
r r rnoen s ind  613 lp1  pr r r  hp i  en lcnrpehond qnßf läch igen

Schadensereignissen arr das ZDF zu richten.

5. Im NDR Fernsehen werden amtliche Verlautbarungen, so-
fern sie über das NDR-Verkehrsstudio erfolgen, automatisch
auch rund um die Uhr über die Nordtexttafel. 703 verbreitet.
Gesonderie Vldeotextta-fel:r könaen im NDR nur au-f besondere
Anforderulg eiagerichtet u-nd mit Verlautbarungstext verse-
hen werden. Eine Eimichtr:ag oder Aktualisierung knnn au-ßer-
halb normaler Biirozeiten nur durch zusätzliches Personal
beim NDR gewährleistet werden. Dies kommt nur in Betracht,
wenn in Katastrophenfä-l1en außergewöhnlich lalge Texte (2. B.
bei eürem kerntechnischen Unfall) eingestellt werden sollen.

6, Behörden, die ei:le amtliche Verlautbarung fur erforderlich
halten, übermitteln den Text an die Lage- und Führungszen-
tralen der PoLizeidirektionen. Die Lage- u:ed Filhrungszentralen
übermitteln den Text fur

- Hörfunkdurchsagen an die firr den Verkehrswarndienst
zuständige Stelle,

- Verlautbarungen im Fernsehen direkt an die Vera:rstalter
nach Nummer 4.

Das Lagezentrum des MI ist jeweils nachrichtlich zu beteili-
gen. Waldbrandwarnmeldungen können bei landesweiter Be-
deutung auch direkt an das Lagezentrum des MI übermittelt
werden.

7. Amtliche Verlautbarungen sollen kurz und leicht verstä:rd-
lich sein. Durchsagen sollen unter Beachtr:ng des in der Anlage
abgedruckten Musters erstellt und übermittelt werden. Auf
die besonderen lvlustertexte gemä13 den Rahmenempfehlun-
gen firr den Katastrophenschutz i:r der Umgebung kerntech-ni-
scher Anlagen (siehe Bezugseriassl wird hingewiesen.

B. Dieser RdErl. tritt am 1.. 1.. 201.1, in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2016 außer Kraft.

lvluster füLr den Aufbau der amtlichen Verlautbanrne

Verlaut-
barungstext SiAn d  * l

1 Wer? Welche Behörde gibt die Durchsage ab?

2 . Fur Wen? A-n welchen Bevölkerunsskreis
(Iceis-/Stadtgebiet oder Teile davon)
richtet sich die Durchsaee?

3 , Waln? Wa:rn soLlen die rnit der Durchsaee
erwarteten Hardlureen eintreten -
ggf. warr:r wird der Sihaden eintreten?

4 . I A I ^  ^ ? Welcher Art ist der entstaldene oder zu
erwartende Schaden?

5 . Wie? Welches Ausmaß hat der Schaden
(voraussichtlichl?

6 . vv elcne
Maß-
nahmen?

Welche lvlaßnalrnen sind zu treffen?
Welche Aaweisunsen der Behörde sol-
len ^. die Bevölkerung gegeben werden?

7 , S i Ä n d i o c

Hinweise
,,Lassen Sie die Rundfunkempfangsge-
räte einsescha.ltet und achten Sie äüf
weitereDurchsagen !"
,;Verstäadisen Sie bitte auch Ihre
Nachbarn!;
Gegebena:falls Hinweis auf ei:r Bürger-
teiäfon {verbunden mit dem Hi:rwei!
nicht die Nohufnunurrern zu blockieren)

B , Art der
Übertragung

Durchsage im Hörfu::k und/oder im
i elnsenen
Schrifteiablendungen im Fernsehen :
JalNern
Einstellung als Videotext-Tafel :
JaAIein.
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